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K U N D M A C H U N G 
 

Am 16.05.2026 hat Herr DI Simon WACHTER, 2191 Pellendorf, Hauptstraße 10, um die 

nachträgliche wasserrechtliche Bewilligung für die Vornahme einer Rodung auf dem 

Grundstück Nr. 312/4 der KG Naas, im Ausmaß von ca. 1.900 m², zum Zwecke der 

Verwendung der Waldfläche als Unterstand für das im Gehege gehaltene Wild, in dem mit 

Verordnung des Landeshauptmannes von der Steiermark vom 01.07.2009 festgelegten 

Schongebiet zur Sicherung der Wasserversorgung und zum Schutz der 

Wasserversorgungsanlagen des Wasserverbandes Schöckl Alpenquell und der Gemeinden 

Naas, Mortantsch, Thannhausen und der Stadtgemeinde Weiz, Landesgesetzblatt 

Nr. 58/2009, angesucht. 

 
 

Darüber wird im Sinne der §§ 40 - 44 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge-

setzes (AVG) 1991, BGBl. Nr. 51, und der §§ 34 Absatz 2, 98, 105 und 107 des 

Wasserrechtsgesetzes (WRG) 1959, BGBl. Nr. 215, in der derzeit geltenden Fassung, in 

Verbindung mit der Verordnung des Landeshauptmannes von der Steiermark vom 01.07.2009 

festgelegten Schongebiet zur Sicherung der Wasserversorgung und zum Schutz der 

Wasserversorgungsanlagen des Wasserverbandes Schöckl Alpenquell und der Gemeinden 

Naas, Mortantsch, Thannhausen und der Stadtgemeinde Weiz, Landesgesetzblatt Nr. 58/2009, 

zwecks Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung, 
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die örtliche Erhebung und mündliche Verhandlung für 
 

Donnerstag, den 18. Juni 2026 um 13.45 Uhr, 

 

angeordnet. 
 

 

•   Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer: 
 

Gemeindeamt NAAS 
 

 
 

Verhandlungsleiter ist:   Mag. Johannes DERLER 

 
hydrogeologischer Amtssachverständiger ist:  Mag. Peter REICHL 

 

 

 

Hinweise: 

 

Sie haben die Möglichkeit, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Sie können selbst kommen 

oder sich von einer bevollmächtigten Person vertreten lassen. 

 

Einwendungen müssten spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bei der Wasser-

rechtsbehörde (Bezirkshauptmannschaft WEIZ, Umweltreferat) oder während der Verhandlung 

vorgebracht werden. Verspätete Einwendungen (Stellungnahmen) können nicht mehr 

berücksichtigt werden. 

 

Die nachträgliche wasserrechtliche Bewilligung würde erteilt werden, wenn die 

Wasserrechtsbehörde auch nach dieser Verhandlung keine Bedenken hat.  

 

Wenn Sie glauben, Parteistellung auf Grund eines Wasserbenutzungsrechtes zu haben, müssen 

Sie Ihre Eintragung im Wasserbuch nachweisen, oder glaubhaft machen, dass Sie einen 

derartigen Antrag an die Wasserbuchbehörde gestellt haben. 

 

Wenn Sie etwas vorzubringen haben, werden Sie eingeladen, zur Verhandlung zu kommen. 

 

 

Der Bezirkshauptmann i.V. 

Mag. Johannes Derler 

(elektronisch gefertigt) 
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Ergeht an: 
 

1.) Herrn DI Simon WACHTER, mit Zustellnachweis (RSb), 

 

2.) die Gemeinde in 8160 NAAS, per E-Mail, 

 

 mit dem Ersuchen, eine Kundmachung an der Amtstafel anzuschlagen. Die mit dem 

Anschlag- und Abnahmevermerk versehene Kundmachung ist bei Verhandlungsbeginn 

dem Verhandlungsleiter zu übergeben. 

 

 

3.) das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, 

Ressourcen und Nachhaltigkeit, 8010 Graz, Wartingergasse Nr. 43, als Postadresse, für 

den Landeshauptmann der Steiermark, als wasserwirtschaftliches Planungsorgan, mit 

Zustellnachweis (dual, behördl.),  
 

4.) das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 15, Energie, Wohnbau 

und Technik, Referat Gewässerschutz und Geologie, z.H. Herrn Mag. Peter REICHL, 

8010 Graz, Landhausgasse Nr. 7, zwecks Entsendung des hydrogeologischen Amts-

sachverständigen, unter Anschluss eines Plansatzes mit der Bitte, diesen bei der 

Verhandlung zu retournieren, intern, 

 

5.) die Bezirksforstinspektion im H a u s e , zu GZ: BHWZ-29636/2026, per E-Mail, 
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